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BFH: Hinzurechnung bei Schiffs-Fonds ist nicht tarifbegünstigt 

Nach dem heute vom BFH veröffentlichten Urteil ist der im Jahr 

des Ausscheidens eines Anlegers auf ihn entfallenden Anteil an 

einem geschlossenen Schiffs-Fonds dem Gewinn der Unter-

schiedsbetrag hinzuzurechnen und dies führt nicht zu einem 

nach den §§ 16, 34 EStG steuerbegünstigten Veräußerungs- 

und Aufgabegewinn (BFH 19.7.2011, IV R 42/10). 

Nach § 5a EStG ist der Gewinn aus dem Betrieb von Handels-

schiffen im internationalen Verkehr auf Antrag nach der Tonna-

ge zu ermitteln. Dann wird zum Schluss des vorausgehenden 

Wirtschaftsjahres beim Wechsel von der normalen Gewinner-

mittlung auf die Tonnagebesteuerung der Unterschiedsbetrag 

zwischen Buch- und Teilwert festgestellt und die vorhandenen 

stillen Reserven offengelegt. Erst später ist er dem Gewinn 

hinzuzurechnen, beim Verkauf des Schiffs durch die Fondsge-

sellschaft oder bei Ausscheiden eines Anlegers. Die stillen 

Reserven werden also bei Einstieg in die Tonnagebesteuerung 

eingefroren werden und der entsprechende Übergangsgewinn 

erst bei Beendigung der Besteuerung zugeführt. Auch wenn 

Anlass für die Besteuerung eine Betriebsaufgabe oder -

veräußerung oder eine Anteilsveräußerung ist, sind Gegen-

stand der Besteuerung nicht die im Aufgabe- oder Veräuße-

rungszeitpunkt vorhandenen stillen Reserven der entsprechen-

den Wirtschaftsgüter, sondern historische, im Zeitpunkt des 

Übergangs zur Tonnagebesteuerung festgestellte stille Reser-

ven. 

§ 5a lässt keinen Raum für begünstigte Veräußerungs- und 

Aufgabegewinne. Dabei muss es sich nämlich um Gewinnreali-

sierungen handeln, die sich in den sachlich abgrenzbaren For-

men einer Betriebsveräußerung oder -aufgabe vollziehen, so 

dass insoweit ein zeitlicher Zusammenhang nicht genügt. Nur 

der ehemalige Wechsel der Gewinnermittlungsart ist der Grund 

für die Aufdeckung der stillen Reserven, entsprechend wird der 

Unterschiedsbetrag für diesen Zeitpunkt ermittelt und festge-

stellt. Dies zeigt die Anknüpfung an die im Zeitpunkt der Hinzu-

rechnung historischen stillen Reserven und dass zwischen der 

Besteuerung des Unterschiedsbetrags und einer Betriebs-

veräußerung, einer -aufgabe oder einer Anteilsveräußerung 

gerade kein sachlicher Zusammenhang besteht. Vielmehr ist 

die Hinzurechnung Folge der Wahl der privilegierenden Ton-

nagebesteuerung anstelle des regelmäßig zu einer deutlich 

höheren Steuerlast führenden Betriebsvermögensvergleichs. 

Wenn die begünstigende Tonnagebesteuerung zu einem späte-

ren Zeitpunkt von der Besteuerung der bis zum Übergang zur 

Tonnagebesteuerung entstandenen stillen Reserven begleitet 

wird, ist dies Folge eines in sich geschlossenen Systems einer 

besonderen Gewinnermittlungsart. Für eine noch weiter gehen-

de zusätzliche Steuerbegünstigung im Rahmen der §§ 16, 34 

EStG ist kein Raum. 
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